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Richtlinien zur Durchführung von 
Haaranalysen 

 
 
Die Aussagemöglichkeiten der Haaranalyse unterscheiden sich grundsätzlich von 
denen der Blut- bzw. Urinuntersuchung. Sie beginnen zeitlich da, wo sie bei Blut- 
bzw. Urinproben enden. 
 
 
1. Welche Fragestellungen eignen sich besonders für den Einsatz der Haar- 
analyse ? 

Mit der Haaranalyse auf BTM (und andere Drogen / Arzneimittel) kann der chroni-
sche Gebrauch dieser Stoffe über Wochen bis Monate (je nach Haarlänge; da Kopf-
haare ca.1 cm im Monat wachsen) zurückverfolgt werden. 
Zurzeit sind folgende BTM, teilweise auch deren Stoffwechselprodukte nachweisbar: 
 

 Amphetamine, Designerdrogen (Methamphetamin, MDMA, MDA, MDEA, 
BDB, MBDB) 

 Cannabinoide (THC, CBD, CBN) 
 Cocain (zusätzlich Benzoylecgonin, Methylecgonin und Cocaethylen) 
 Opiate (Heroin, 6-MAM, Morphin, Codein, Dihydrocodein, Acetylcodein) 
 Methadon (zusätzlich EDDP) 

 
Weitere Substanzen auf Anfrage. 
 
Durch eine abschnittweise Untersuchung kann eventuell der Verlauf einer “Drogen-
karriere“ sichtbar gemacht werden. 
 
 
2. Welche Fragestellungen kann die Haaranalyse nicht beantworten ? 

Der Nachweis eines akuten Rauschmitteleinflusses, wie er derzeit durch die Unter-
suchung einer Blut- und/oder Urinprobe erfolgt, ist mittels Haaranalyse nicht möglich. 
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3. Wann sollte die Haarentnahme erfolgen ? 

Die Haarprobe kann jederzeit (also auch nach Wochen, eventuell Monaten) nach der 
Tat entnommen werden, frühestens jedoch nach etwa 2 Wochen. 
 
 
 
4. Wie sollte asserviert werden ? 

Ein bleistiftdicker Haarstrang aus dem Hinterhauptsbereich soll vor der Entnahme so 
fixiert werden, dass sich die Einzelhaare nach Möglichkeit nicht gegeneinander ver-
schieben (z. B. indem das Haarbüschel zu einem Strang gezwirbelt und mit einer 
Schnur fixiert wird). Dann werden die Haare unmittelbar an der Kopfhaut abgeschnit-
ten (falls dies nicht gelingt, muss die Länge des zurückbleibenden Restes vermerkt 
werden) und der Haarstrang wird auf einem Blatt Papier oder Karton befestigt oder in 
Alufolie entsprechend verpackt. 
Haarspitzenseite und kopfnahe Seite werden gekennzeichnet und das Asservat mit 
Datum, Dienststelle und Namen der entnehmenden Beamten versehen. Nach Mög-
lichkeit sollte auch der Proband die Entnahme bescheinigen. 
 
 
Hinweis : Eine abschnittsweise Untersuchung ist nur möglich, wenn gewährleistet ist, 
dass sich die Haare nicht (auch nicht während des Transportes) gegeneinander ver-
schieben. 
 
 
Zum Ausschluss eines akuten Drogenkonsums (während der letzten 24 bis 72 Stun-
den, bei Cannabis bis zu 4 Wochen) wird eine zusätzliche Urinprobe von ca. 20 ml 
benötigt. Diese wird in einem fest schließenden Plastikgefäß asserviert. 
Die Urinprobe wird üblicherweise immunologisch auf Amphetamine, Cannabinoide, 
Cocain, Opiate und Benzodiazepine untersucht. 
 
Alle Untersuchungen zusammen kosten ca. 200 Euro, 
eine einfache Haaranalyse in einem Abschnitt ca. 160 Euro (ohne Urinuntersuchung, 
einschl. Schreibgebühren). 
 
Sollen die Haare in mehreren Abschnitten untersucht werden, können die Untersu-
chungskosten telefon. erfragt werden. 
 
 
Die Probenahme, das Verpacken und Versenden darf nicht in der Nähe von 
Rauschmittelasservaten stattfinden. 

 


